
1. Aktuelle Entscheidungen des 
Bundesverwaltungsgerichtes  

Übersicht:

a) BVerwG vom 6.10.2009 – 1 D 1/09 – 
Verlesen von Niederschriften über die 
Beweisaufnahme

b) BVerwG vom 24.9.2009 – 2 C 80/08 –
Fortsetzung des Verfahrens bei 
Verhandlungsunfähigkeit des Beamten

c) BVerwG vom 4.9.2008 – 2 B 61/07 – 
Unmittelbarkeit der Beweiserhebung – 
Verlesung von Vernehmungsprotokollen

d) BVerwG vom 1.9.2009 – 2 B 34/09 – 
Dauer des Disziplinarverfahrens

e) BVerwG vom 25.8.2009 – 1 D 1/08 – 
Anwendung eines für den Beamten 
günstigeren Rechts

f) BVerwG vom 11.8.2009 – 2 AV 3/09 – 
Frist zur Durchführung des Disziplinar-
verfahrens

g) BVerwG vom 29.1.2009 – 2 B 34/078 – 
Versuchte Straftat

a) Verlesen von Niederschriften über die 
Beweisaufnahme

Am 6.10.2009 hat das Bundesverwaltungsgericht 
(1 D 1/09) beschlossen, dass die im Disziplinarver-
fahren oder einem anderen gesetzlich geordneten
Verfahren erhobenen Beweise nur dann Gegenstand
der Hauptverhandlung und für die Urteilsfindung ver-
wertbar werden, wenn die Niederschriften über die

Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung verlesen
worden sind. Einem ohne verlesenem Protokoll zu-
stande gekommenen Urteil fehlt jede ausreichende
Grundlage, so dass es nicht standhalten kann (zu
Zeugenaussagen s. unten 1 c). Der beschuldigte Be-
amte hat einen Anspruch darauf, dass bereits im er-
sten Rechtszug nach Maßgabe der einschlägigen
prozessrechtlichen Vorschriften alle erforderlichen
Maßnahmen zur Aufklärung der Sach- und Rechts-
lage ordnungsgemäß getroffen werden. 

Zwar könne das Bundesverwaltungsgericht bei einer
unbeschränkt eingelegten Berufung im Rahmen der
Anschuldigung gegebenenfalls eigene Tat- und
Schuldfeststellungen treffen, diese disziplinarrecht-
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lich würdigen und die sich daraus ergebenden Fol-
gerungen ziehen. Eine solche Verfahrensweise würde
zwar dem Beschleunigungsgebot (§ 4 BDG) Rech-
nung tragen, aber dem Anspruch des Ruhestandsbe-
amten zuwiderlaufen, dass über den gegen ihn er-
hobenen Vorwurf im Rahmen der Anschuldigungen
in zwei Instanzen ordnungsgemäß verhandelt und
entschieden wird. 

b) Fortsetzung des Verfahrens bei 
Verhandlungsunfähigkeit des Beamten

Am 24.9.2009 hat das Bundesverwaltungsgericht 
(2 C 80/08) entschieden, dass der „Durchführungs-
grundsatz“, dass der Einleitung oder Fortsetzung des
Disziplinarverfahrens die Verhandlungsunfähigkeit
des Beamten nicht entgegensteht, unter dem Bun-
desdisziplinargesetz unausgesprochen fortgilt. Aller-
dings können der verfassungsrechtliche Grundsatz
des fairen Verfahrens und der Grundsatz rechtlichen
Gehöres es verbieten, gegen einen verhandlungsun-
fähigen Beamten eine Disziplinarmaßnahme zu ver-
hängen, wenn sich im Einzelfall das Mitwirkungs-
recht des Beamten, insbesondere im Rahmen der
Beweiswürdigung auch durch einen Verfahrens- bzw.
Prozesspfleger nicht verwirklichen lässt.

Weiter stellt die Entscheidung fest, dass eine Besei-
tigung von Mängeln des behördlichen Disziplinar-
verfahrens oder der Klageschrift nach § 55 Abs. 3
Bundesdisziplinargesetz (BDG) im Falle der Fristset-
zung durch einen Beschluss der Disziplinarkammer
nicht durch eine Verfügung allein des Kammervor-
sitzenden verlängert werden kann. 

Werden Mängel der Klageschrift nach ordnungsge-
mäßer Fristsetzung nach § 55 Abs. 3 BDG nicht in-
nerhalb der Frist beseitigt, führt dies zum Ausschluss
des betroffenen Tatkomplexes, nicht aber zur Einstel-
lung des Disziplinarklageverfahrens, wenn noch man-
gelfrei angeklagte Dienstvergehen verbleiben, die die
Entfernung aus dem Beamtenverhältnis oder die Ab-
erkennung des Ruhegehaltes rechtfertigen könnten.

c) Unmittelbarkeit der Beweiserhebung – 
Verlesung von Vernehmungsprotokollen

Am 4.9.2008 hat das Bundesverwaltungsgericht 
(2 B 61/07) beschlossen, dass der im gerichtlichen
Disziplinarverfahren entgegen dem behördlichen Dis-
ziplinarverfahren (§ 24 BDG) geltende Grundsatz der

 unmittelbaren Beweiserhebung durch das Verwal-
tungsgericht es verbietet, eine bestrittene beweisbe-
dürftige Tatsache statt im Wege des Zeugenbewei-
ses durch Verlesen von Vernehmungsprotokollen des
behördlichen Disziplinarverfahrens oder anderer ge-
setzlich geordneter Verfahren festzustellen. 

Das Verwaltungsgericht darf die in einem anderen
gesetzlich geordneten Verfahren getroffenen tat-
sächlichen Feststellungen nach § 57 Abs. 2 BDG sei-
ner Entscheidung nur dann ohne erneute Prüfung
zugrunde legen, wenn sie nicht bestritten werden.
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d) Dauer des Disziplinarverfahrens

Am 1.9.2009 hat das Bundesverwaltungsgericht 
(2 B 34/09) festgestellt, dass eine entlastende Be-
rücksichtigung der sich an ein Strafverfahren an-
schließenden Dauer des Disziplinarverfahrens, wenn
der Beamte durch sein Fehlverhalten das Vertrau-
ensverhältnis zum Dienstherren endgültig zerstört
hat, nicht in Frage kommt. Das Bundesverwaltungs-
gericht sieht diese Auffassung durch die Regelungen
in § 15 BDG bestätigt, wonach im Gegensatz zu allen
anderen Disziplinarmaßnahmen die Entfernung aus
dem Beamtenverhältnis und die Aberkennung des
Ruhegehaltes vom Maßnahmeverbot wegen Zeitab-
laufs weiterhin ausgenommen sind. 

e) Anwendung eines für den Beamten günsti-
geren Rechts

Am 25.8.2009 hat das Bundesverwaltungsgericht 
(1 D 1/08) entschieden, dass es sich aus dem Rechts-
gedanken aus § 2 Abs. 3 StGB ergeben kann, dass für
die Frage, ob ein Beamter im angeschuldigten Tat-
zeitraum seine Dienstpflichten schuldhaft verletzt
hat, auf ein für den Beamten günstigeres Recht und
nicht auf das im Tatzeitpunkt geltende Recht abzu-
stellen ist.

f) Frist zur Durchführung des Disziplinarver-
fahrens

Am 11.8.2009 hat das Bundesverwaltungsgericht 
(2 AV 3/09) entschieden, dass die in § 62 BDG ge-
nannte Frist zur Durchführung des Disziplinarver-
fahrens keine absolute Frist darstellt, sondern ledig-
lich Ausdruck des Beschleunigungsgrundsatzes ist.
Ein Antrag auf eine gerichtlich bestimmte Frist 
zum Abschluss eines Disziplinarverfahrens ist daher
grundsätzlich nicht begründet.

Zwar geht das Gesetz in § 62 Abs. 1 BDG davon aus,
dass die Behörde das Disziplinarverfahren innerhalb
von sechs Monaten abschließt. Diese Frist ist jedoch
keine absolute; sie ist vielmehr Ausdruck des das
 Disziplinarrecht beherrschenden Beschleunigungs-
grundsatzes und soll die für die Durchführung des
Disziplinarverfahrens zuständige Dienstbehörde ver-
anlassen, das Verfahren ohne unangemessene Verzö-
gerungen durchzuführen; es soll sie insbesondere
daran hindern, nach Einleitung des Verfahrens untä-
tig zu bleiben. Die Vorschrift steht damit in einem

Spannungsverhältnis zu der gleichfalls bestehenden
Pflicht, den disziplinarrechtlich relevanten Sachver-
halt umfassend zu ermitteln  (§ 21 Abs. 1 BDG) und
dem Beamten, gegen den ermittelt wird, die Mög-
lichkeit zur Äußerung zu geben (§ 30 BDG). Gestal-
ten sich die Ermittlungen schwierig oder umfang-
reich, so lässt sich die in § 62 Abs. 1 BDG genannte
Frist unter Umständen nicht einhalten, ohne die Auf-
klärungs- und die Anhörungspflicht zu verletzen. Be-
reits zu der vergleichbaren Vorschrift des § 66 BDO
hatte das Bundesverwaltungsgericht deshalb ver-
langt, dass ein eventuelles säumiges Verhalten der
für die Durchführung des Disziplinarverfahrens zu-
ständigen Behörde schuldhaft sein musste.

g) Versuchte Straftat

Am 29.1.2009 hat das Bundesverwaltungsgericht 
(2 B 34/078) beschlossen, dass disziplinarrechtlich
eine versuchte Straftat den Beamten ebenso belastet
wie eine vollendete, es sei denn, dass der Nichtein-
tritt des Erfolges auf einem zurechenbaren Verhal-
ten des Beamten beruht.

Hinweis:

Die Zusammenfassung eines weiteren Urteils
im Zusammenhang mit der amtsangemessenen
Beschäftigung finden Sie hier auf unserem
Rehmnetz-Portal.

2. Die Abschaffung der Disziplinar-
klage in Baden-Württemberg

Durch das Gesetz zur Neuordnung des Landes -
disziplinarrechtes vom 2.8.2008 hat das Land  
Baden-Württemberg in § 38 Abs. 1 S. 1 LDG BW eine
Rechtsgrundlage dafür geschaffen, dass alle Diszipli-
narmaßnahmen durch Disziplinarverfügung seitens
des Dienstherren ausgesprochen werden können.
§ 38 Abs. 1 S. 1 LDG BW lautet insoweit: „Diszipli-
narmaßnahmen werden durch Disziplinarverfügun-
gen ausgesprochen.“

Damit wurde bundesweit erstmalig die Möglichkeit
geschaffen, dass ein Beamter durch Disziplinarver-
fügungen auch aus dem Beamtenverhältnis entfernt
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oder zurückgestuft werden kann. Unmittelbare Kon-
sequenz ist, dass bis zum rechtskräftigen Abschluss
des Disziplinarverfahrens der Beamte unter gleich-
zeitiger Einbehaltung eines Teils seiner Dienstbezüge
sogleich des Dienstes enthoben wird (§ 31 Abs. 2 S. 1
LDG BW).

Der Beamte ist sodann auf die Erhebung der An-
fechtungsklage verwiesen. 

Nach Auffassung des Unterzeichners wird hier abzu-
warten bleiben, ob und inwieweit den gravierenden

Auswirkungen dieser Maßnahme hinreichend Rech-
nung getragen wird. Im Falle einer ordnungsge -
mäßen Durchführung des behördlichen Disziplinar-
verfahrens erscheint die Regelung vor dem
Hin tergrund sinnvoll, dass Unterschiede zu ver-
gleichbaren Verfahren nivelliert werden und eine
Verfahrensbeschleunigung erreicht wird. 

Christian Beducker
Rechtsanwalt
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für das Disziplinarrecht entwickelt. Er informiert zuverlässig über
die neue Rechtslage in Bund und Ländern. Neben der Kommen-
tierung des BDG sind die Disziplinargesetze der Länder abgedruckt
und gegebenenfalls Abweichungen zum BDG kommentiert. 

Eine Synopse erschließt die parallelen Paragrafen in Bund und
Ländern. Dadurch ist das Werk sowohl im Bund als auch in den
Ländern Gewinn bringend einsetzbar. Die für die Arbeit im diszi-
plinarrechtlichen Bereich unverzichtbaren ergänzenden Vor-
schriften sind ebenfalls alle abgedruckt. 

Zusätzlich enthält das Werk verschiedene Mustertexte für Prak-
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